
Die wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen sind das 
Patentgesetz, die VO über industrielle Muster vom 
17.Januar 1974 (GB1.I 1974 Nr. 15 S. 140), die 
Neuererverordnung und die Schutzrechtsverord- 
nung vom 31. Januar 1980 (GBL 11980 Nr. 7 S. 49).

Witwenrente ? Hinterbliebenenrente

Wochenendgrundstück Nutzung von Grundstük- 
ken durch Bürger

Wochenendzimmer / Fremdenzimmer

Wochengeld / Schwangerschafts- und Wochengeld

Wochenurlaub / Schwangerschafts- und Wochen
urlaub

Wohnheim / Feierabend- und Pflegeheim / Lehr
lingswohnheim '/ Studentenwohnheim

Wohnraumlenkung - Maßnahmen des sozialisti
schen Staates zur Erfassung, Verteilung und intensi
ven Nutzung des wachsenden Wohnungsfonds, um 
das in Art. 37 Verfassung festgelegte Grundrecht der 
Bürger auf Wohnraum {/ Recht auf Wohnraum) 
immer besser verwirklichen zu können. Mit der W. 
fördert der Staat entsprechend den volkswirtschaftli
chen Möglichkeiten und örtlichen Bedingungen die 
Erhaltung, Modernisierung und planmäßige Erwei
terung des Wohnungsbestandes, gewährleistet er die 
öffentliche Kontrolle über die gerechte Verteilung 
des Wohnraumes und sichert er die immer bessere 
Befriedigung der Wohnbedürfnisse der Bürger. Im 
Mittelpunkt der W. steht die Verwirklichung der so
zialistischen Wohnungspolitik als Bestandteil der So
zialpolitik der Partei der Arbeiterklasse und des so
zialistischen Staates mit ihrem Kernstück: Lösung 
der Wohnungsfrage als soziales Problem bis 1990. 
Die W. ist darauf gerichtet, jedem Bürger angemes
senen Wohnraum bei stabilen niedrigen Preisen 
Mietpreis) zur Verfügung zu stellen und zur weiteren 
Verbesserung der Wohnverhältnisse den wachsen
den Wohnungsfonds planmäßig zu erfassen und mit 
hoher gesellschaftlicher Wirksamkeit zu verwenden. 
Verantwortlich für die W. sind die staatlichen Orga
ne, deren hierbei bestehende Rechte und Pflichten in 
Rechtsvorschriften, insbesondere im GöV und in der 
WLVO, festgelegt sind. Sie regeln Verantwortung 
und Aufgaben der Staatsorgane, das Verfahren der 
Wohnraumverteilung, die Mitwirkung der Bürger in 
/ Wohnungskommissionen sowie die Zusammenar
beit der Räte der örtlichen Volksvertretungen mit 
den örtlichen und betrieblichen Wohnungskommis
sionen, Verantwortung und Aufgaben der / Rechts
träger, Eigentümer, Verwalter sowie sonstigen Ver
fügungsberechtigten von Wohngebäuden, Instand
setzung, Instandhaltung oder Modernisierung und 
Gewinnung von Wohnraum sowie die Zusammenar
beit der örtlichen Staatsorgane mit den Betrieben 
und den sozialistischen Wohnungsbaugenossen
schaften, die Durchsetzung von Entscheidungen und 
die / Rechtsmittel gegen Entscheidungen der für 
die W. zuständigen Organe.

Wohnraumvergabeplan

Entsprechend dem Prinzip des demokratischen Zen
tralismus entscheidet der Ministerrat über Grundfra
gen der Wohnungspolitik und gewährleistet die ein
heitliche Anleitung, Koordinierung und Kontrolle 
der örtlichen Räte bei der W. Die grundsätzlichen 
Aufgaben der W. und der WohnungsWirtschaft wer
den von den Bezirkstagen als Teil der Gesamtent
wicklung des Territoriums zusammen mit dem Fünf
jahrplan beschlossen (§ 28 Abs. 2 GöV; § 5 WLVO). 
Das betrifft vor allem Entscheidungen, mit denen die 
sozialpolitische Wirksamkeit der Wohnraumvergabe 
und ihr Einfluß auf die Entwicklung der materiellen 
Produktion erhöht sowie volkswirtschaftlich wichti
ge Vorhaben gesichert werden. Dazu gehört unter 
anderem die Wohnraumversorgung von Familien 
mit 3 und mehr Kindern, von Schichtarbeitern oder 
von Werktätigen neu entstehender Betriebe bzw. 
volkswirtschaftlich wichtiger Produktionszweige im 
Territorium. Auf der Grundlage der Rechtsvor
schriften und der Beschlüsse der Bezirkstage treffen 
die Räte der Kreise die zur einheitlichen Verwirkli
chung der Wohnungspolitik im Territorium erfor
derlichen Festlegungen. Eine besonders hohe Ver
antwortung für die W. tragen die Räte der Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden. Sie beschließen den 
/ Wohnraumvergabeplan für das Planjahr, der von 
der Volksvertretung bestätigt wird (§ 8 WLVO), ver
geben auf seiner Grundlage den Wohnraum an Woh
nungssuchende Bürger und kontrollieren die zweck
bestimmte Nutzung sowie gerechte Verteilung des 
Wohnraumes in ihrem Territorium. / Arbeiterwoh
nungsbaugenossenschaften und / Gemeinnützige 
Wohnungsbaugenossenschaften nehmen auf der 
Grundlage der dafür geltenden Rechtsvorschriften 
im Rahmen ihrer Wohnungsfonds Aufgaben der W. 
wahr. Sind Schwerpunktbetrieben und weiteren Be
trieben mit / Werkwohnungen durch einen Be
schluß des Bezirkstags Aufgaben, Rechte und Pflich
ten der W. übertragen, nehmen sie diese auf der 
Grundlage der WLVO und der Beschlüsse der örtli
chen Volksvertretungen wahr. Besondere Bedeu
tung für die Erschließung von Wohnraumreserven 
und die bessere Auslastung von Wohnraum hat der 
/ Wohnungstausch. Auch für die W. gilt der Grund
satz der demokratischen Mitwirkung, der Einbezie
hung der Betriebe, Genossenschaften, Einrichtun
gen sowie Ausschüsse der Nationalen Front und ge
sellschaftlichen Organisationen, insbesondere des 
FDGB, der FD J und der Vereinigung der gegenseiti
gen Bauernhilfe, sowie der Bürger in die Lösung 
wohnungspolitischer Aufgaben. Die Bürger arbeiten 
z. B. als Abgeordnete, Mitglieder der Wohnungs
kommissionen oder in anderen gesellschaftlichen 
Gremien aktiv an der Leitung und Planung auf dem 
Gebiet der Wohnungspolitik sowie an der Kontrolle 
der Nutzung des gesamten Wohnraumes mit.

Wohnraumvergabeplan - Instrument der örtlichen 
Staatsorgane zur planmäßigen Verwirklichung der 
Wohnungspolitik im Territorium. Im W. sind die
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